
 

  

S 16 V 48/96

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Entschädigungs-/Schwerbehindertenrecht
Abteilung 18
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 16 V 48/96
Datum 17.06.1999

2. Instanz

Aktenzeichen L 18 V 13/03
Datum 16.12.2003

3. Instanz

Datum -

I. Auf die Berufung des KlÃ¤gers wird das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom
17.06.1999 und der Bescheid des Beklagten vom 13.03.1996 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 23.04.1996 aufgehoben.
II. Der Beklagte wird verurteilt, dem KlÃ¤ger Versorgungskrankengeld in HÃ¶he der
Kosten einer fiktiven Ersatzkraft fÃ¼r die Zeit vom 19.10.1995 bis 04.12.1995 zu
gewÃ¤hren.
III. Der Beklagte hat dem KlÃ¤ger die auÃ�ergerichtlichen Kosten beider
RechtszÃ¼ge zu erstatten.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist, ob der KlÃ¤ger der HÃ¶he nach Anspruch auf Versorgungskrankengeld
nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) fÃ¼r die Zeit vom 19.10. bis 04.12.1995
hat.

Bei dem 1921 geborenen KlÃ¤ger sind mit Bescheid vom 12.01.1994 als
SchÃ¤digungsfolgen anerkannt: 1. Schmerzhafte, unvollstÃ¤ndige Versteifung der
linken HÃ¼fte in Fehlstellung, Teilversteifung linkes Kniegelenk und linkes

                               1 / 5



 

Sprunggelenk, BeinverkÃ¼rzung links 2. chronisch rezidivierende Nasen-
NebenhÃ¶hlenentzÃ¼ndung 3. Stecksplitter im Kinn sowie traumatischer Verlust
des ersten Schneidezahnes links oben 4. BewegungseinschrÃ¤nkung des rechten
Kleinfingers nach Streck sehnenabriss, FunktionseinschrÃ¤nkung des linken
Zeigefingers nach GelenkkapselbeschÃ¤digung 5. Narbe an der rechten
RÃ¼ckenseite nach Schnittverletzung 6. Fehlstatik und umbauende
VerÃ¤nderungen der WirbelsÃ¤ule 7. Coxarthrose rechts 8. Prellung der
LendenwirbelsÃ¤ule mit Vorderkantenabbruch des 2. LendenwirbelkÃ¶rpers und
Abbruch des linken Querfortsatzes des 3. LendenwirbelkÃ¶rpers. Die
SchÃ¤digungsfolgen zu 1 bis 5 und 8 sind im Sinne der Entstehung, die
SchÃ¤digungsfolgen 6 und 7 im Sinne der Verschlimmerung anerkannt. Die
Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) ist mit 100 vH bewertet.

Der KlÃ¤ger â�� von Beruf selbststÃ¤ndiger Zahnarzt â�� beantragte am
13.10.1995 die GewÃ¤hrung von Versorgungskrankengeld wegen einer
stationÃ¤ren Behandlung vom 19.10. bis 13.11.1995 und eine ArbeitsunfÃ¤higkeit
vom 14.11. bis 04.12.1995. Er begehrte die Berechnung des
Versorgungskrankengeldes unter Zugrundelegung des Wertes der eigenen
Arbeitsleistung in HÃ¶he von 3.125,00 DM pro Monat gemÃ¤Ã� des Bescheides vom
27.01.1988 Ã¼ber die Berechnung von Berufschadensausgleich. Der
Einkommensteuerbescheid fÃ¼r das Jahr 1993 vom 14.03.1995 wies einen Verlust
aus selbststÃ¤ndiger Arbeit in HÃ¶he von 4.693,00 DM auf. WÃ¤hrend der
ArbeitsunfÃ¤higkeit war die Praxis des KlÃ¤gers nicht von einem Vertreter
weitergefÃ¼hrt worden.

Mit Bescheid vom 13.03.1996 lehnte der Beklagte die GewÃ¤hrung von
Versorgungskrankengeld fÃ¼r die Zeit der ArbeitsunfÃ¤higkeit vom 19.10. bis
04.12.1995 ab. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte er an, es bestehe zwar dem Grunde
nach fÃ¼r diesen Zeitraum ein Anspruch auf Versorgungskrankengeld, beim
KlÃ¤ger als selbststÃ¤ndig TÃ¤tigen sei jedoch der Gewinn aus Gewerbebetrieb
heranzuziehen, der der Veranlagung zur Einkommensteuer fÃ¼r das Kalenderjahr
1993 zugrunde gelegt worden sei. Da der Steuerbescheid des KlÃ¤gers fÃ¼r das
Kalenderjahr 1993 aber einen Verlust aus selbststÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit ausweise,
kÃ¶nne sich nach Sinn und Zweck dieser Leistung kein Versorgungskrankengeld
errechnen. Der Widerspruch war erfolglos (Widerspruchsbescheid vom 23.04.1996).

Im Klageverfahren vor dem Sozialgericht NÃ¼rnberg hat der KlÃ¤ger die Aufhebung
des Bescheides vom 13.03.1996 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
23.04.1996 und die GewÃ¤hrung von Versorgungskrankengeld der HÃ¶he nach
fÃ¼r die Zeit vom 19.10. bis 04.12.1995 begehrt.

Das Sozialgericht hat die Klage mit Urteil vom 17.06.1999 abgewiesen und einen
Anspruch auf Versorgungskrankengeld der HÃ¶he nach verneint, da der KlÃ¤ger
laut Steuerbescheid fÃ¼r das Jahr 1993 einen Verlust aus selbststÃ¤ndiger
TÃ¤tigkeit erzielt habe. Zwar mache das Gesetz die Zahlung von
Versorgungskrankengeld an SelbststÃ¤ndige nicht ausnahmslos davon abhÃ¤ngig,
dass vor der schÃ¤digungsbedingten ArbeitsunfÃ¤higkeit ein positiver Gewinn
nachgewiesen sei, wenn die ArbeitsunfÃ¤higkeit in das Aufbaustadium einer
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selbststÃ¤ndigen Existenz oder in Zeiten langfristiger Vorhaben falle. Ein solcher
Ausnahmefall liege jedoch nicht vor, da der KlÃ¤ger im Zeitpunkt des Eintritts der
ArbeitsunfÃ¤higkeit am 19.10.1995 bereits im 75. Lebensjahr gestanden habe und
sich seine selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit als Zahnarzt somit nicht mehr im
Aufbaustadium, sondern vielmehr im Auslaufstadium befunden habe. Zudem
ergebe sich aus den Einkommensteuerbescheiden fÃ¼r die Kalenderjahre 1993,
1994 und 1995, dass der KlÃ¤ger auch ohne langfristig zu erwartenden Gewinn aus
selbststÃ¤ndiger Arbeit seine TÃ¤tigkeit als Zahnarzt ausÃ¼be, da er seit 1993
ausschlieÃ�lich Verluste aus selbststÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit erzielt habe (4.693,00 DM
im Kalenderjahr 1993, 1.606,00 DM im Kalenderjahr 1994 und 2.414,00 DM im
Kalenderjahr 1995).

Gegen dieses Urteil hat der KlÃ¤ger Berufung eingelegt und weiterhin die
GewÃ¤hrung von Versorgungskrankengeld fÃ¼r die Zeit vom 19.10.1995 bis
04.12.1995 begehrt. Er verlangt, der Berechnung des Versorgungskrankengeldes
den Wert der eigenen Arbeitsleistung zugrunde zu legen, den der Beklagte bei der
Berechnung des Berufsschadensausgleichs mit Bescheid vom 27.01.1988 zugrunde
gelegt habe. Es kÃ¶nne ihm nicht angelastet werden, dass er bei der noch immer
ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit als Zahnarzt einen schÃ¤digungsbedingten
Einkommensverlust in den letzten Jahren habe hinnehmen mÃ¼ssen und dies
zusÃ¤tzlich noch dazu fÃ¼hre, dass der Anspruch auf GewÃ¤hrung von
Versorgungskrankengeld deswegen versagt werde.

Der KlÃ¤ger beantragt, das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom 17.06.1999
und den Bescheid des Beklagten vom 13.03.1996 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 23.04.1996 aufzuheben und den Beklagten zu
verurteilen, ihm Versorgungskrankengeld fÃ¼r die Zeit vom 19.10.1995 bis
04.12.1995 zu gewÃ¤hren.

Der Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des
Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom 17.06.1999 zurÃ¼ckzuweisen.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren und
durch den Berichterstatter einverstanden erklÃ¤rt.

ErgÃ¤nzend zum Sachverhalt wird auf die Akten des Beklagten und die
Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Entscheidung ergeht im schriftlichen Verfahren durch den Berichterstatter, da
die Beteiligten sich hiermit einverstanden erklÃ¤rt haben (Â§Â§ 153 Abs 1, 124 Abs
2, 155 Abs 3 und 4 Sozialgerichtsgesetz ).

Die zulÃ¤ssige Berufung ist begrÃ¼ndet.

Das Sozialgericht hat die Klage zu Unrecht abgewiesen, denn die angefochtenen
Bescheide des Beklagten sind nicht rechtmÃ¤Ã�ig und beschweren den KlÃ¤ger im
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Sinne des Â§ 54 Abs 2 SGG. Der KlÃ¤ger habe einen Anspruch auf
Versorgungskrankengeld fÃ¼r die Zeit vom 19.10.1995 bis 04.12.1995 in der
HÃ¶he einer fiktiven Ersatzkraft.

Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass ein Anspruch auf
Versorgungskrankengeld dem Grunde nach fÃ¼r die Zeit vom 19.10.1995 bis
04.12.1995 besteht.

Â§ 16 b BVG regelt die Berechnung des Versorgungskrankengeldes u.a. fÃ¼r
Berechtigte, die unmittelbar vor Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit EinkÃ¼nfte aus
selbsstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit erzielt haben. WÃ¤hrend fÃ¼r abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigte
nach Â§ 16 a BVG das Lohnfortzahlungsprinzip maÃ�gebend ist, wird bei der
Berechnung des Versorgungskrankengeldes nach Â§ 16 b BVG eine steuerliche
Einkommensfeststellung angeknÃ¼pft. Das Bundessozialgericht (BSG) hat an seiner
Rechtsprechung, dass der bindende Einkommensteuerbescheid (eines
Gewerbetreibenden) aus dem Jahr vor dem Eintritt der ArbeitsunfÃ¤higkeit in jedem
Fall verbindlich sei und die GewÃ¤hrung von Versorgungskrankengeld
ausschlieÃ�lich, wenn er einen Verlust ausweise, nicht festgehalten (vgl BSG Urteil
vom 04.07.1989 Breithaupt 1990 Seite 928).

Die Regelung des Â§ 16 b Abs 1 BVG macht die Zahlung von
Versorgungskrankengeld an SelbststÃ¤ndige nicht ausnahmslos davon abhÃ¤ngig,
dass vor der schÃ¤digungsbedingten ArbeitsunfÃ¤higkeit ein positiver Gewinn
nachgewiesen ist. Das Gesetz erlaubt es nur aus dem Nachweis der Gewinne vor
der ArbeitsunfÃ¤higkeit auf den entgangenen und daher grundsÃ¤tzlich
entschÃ¤digungspflichtigen Gewinn in der Zeit der ArbeitsunfÃ¤higkeit zu
schlieÃ�en. Daraus folgt aber nicht, dass aus dem Misslingen dieses Nachweises
immer geschlossen werden mÃ¼sste, es sei dem SelbststÃ¤ndigen auch in der Zeit
der ArbeitsunfÃ¤higkeit nichts entgangen, was durch das Versorgungskrankengeld
ausgeglichen werden mÃ¼sste (BSG Breithaupt 1990, 754). Ein solcher Schluss
wÃ¼rde nicht nur der Wirklichkeit, sondern vor allem auch dem Willen des Gesetzes
widersprechen, wie er an anderer Stelle deutlich zum Ausdruck kommt (vgl aaO). So
kann gemÃ¤Ã� Â§ 16 b Abs 5 BVG auch nicht erwerbstÃ¤tigen BeschÃ¤digten eine
EntschÃ¤digung nicht versagt werden, wenn der wirtschaftliche Schaden nicht
bezifferbar ist, weil sie durch die schÃ¤digungsbedingte ArbeitsunfÃ¤higkeit davon
abgehalten worden sind, eine ErwerbstÃ¤tigkeit aufzunehmen. Dazu mÃ¼ssen auch
Personen gerechnet werden, die eine selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit aufgenommen
hÃ¤tten, vor der Aufnahme also typischerweise keinen Gewinn erzielt hatten. Es
besteht kein einleuchtender Grund abweichend von der Regelung des Â§ 16 b Abs 5
BVG Versorgungskrankengeld dann zu versagen, wenn der Berechtigte zwar vor der
ArbeitsunfÃ¤higkeit als SelbststÃ¤ndiger Einnahmen erzielt hat, aber keinen Gewinn
nachweisen kann (so auch aaO). Es genÃ¼gt, dass eine Einnahmequelle aus
selbststÃ¤ndiger Arbeit vorhanden war (Rohr/StrÃ¤sser Kommentar zum BVG Â§ 16
b â�� K2).

Das BSG hat als geeignetes Mittel zum Nachweis des Einkommensverlustes den
erforderlichen Aufwand fÃ¼r einen wÃ¤hrend der Zeit der ArbeitsunfÃ¤higkeit
eingestellten Vertreter angesehen. Wenn es um eine EntschÃ¤digung fÃ¼r die
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vorÃ¼bergehend ausgefallene Arbeitskraft eines SelbststÃ¤ndigen geht, kann es
nicht entscheidend sein, ob der SelbststÃ¤ndige zur Aufrechterhaltung seines
Betriebes einen Vertreter einstellt oder nicht (BSG Breithaupt 1990, 928 (933)). Die
Kosten eines Vertreters dienen nÃ¤mlich nur als BerechnungsgrÃ¶Ã�e fÃ¼r den
Regellohn eines SelbststÃ¤ndigen. Wird eine Ersatzkraft tatsÃ¤chlich nicht
eingestellt, sind deshalb â�� wenn es vergleichbare TÃ¤tigkeiten auf dem
Arbeitsmarkt gibt â�� die Kosten einer fiktiven Ersatzkraft zu ermitteln und ist
danach der Regellohn festzustellen (aaO).

Ausgehend von diesen GrundsÃ¤tzen kÃ¶nnen vorliegend als Kosten einer
Ersatzkraft die TariflÃ¶hne oder DurchschnittslÃ¶hne fÃ¼r angestellte ZahnÃ¤rzte
in Betracht kommen. Dabei wird bei der Berechnung des Regellohns eines
SelbststÃ¤ndigen entsprechend Â§ 16 a BVG die regelmÃ¤Ã�ige wÃ¶chentliche
Arbeitszeit des KlÃ¤gers zu ermitteln sein.

Das Sozialgericht hat die Ablehnung des Anspruches damit begrÃ¼ndet, dass der
KlÃ¤ger zum Zeitpunkt des Eintritts der ArbeitsunfÃ¤higkeit bereits im 75.
Lebensjahr gestanden und sich seine selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit als Zahnarzt somit
nicht mehr im Aufbaustadium sondern im Auslaufstadium befunden habe. FÃ¼r
eine solche Argumentation gibt es keine gesetzliche Handhabe. Das BSG hat im
Urteil vom 04.07.1989 (aaO) lediglich darauf hingewiesen, dass bei einem
Unternehmen in der Aufbauphase sich eine Berechnung des
Versorgungskrankengeldes nach dem steuerlich ausgewiesenen Gewinn als
praktisch undurchfÃ¼hrbar erweise und deswegen die fiktiven Kosten eines
Vertreters des SelbststÃ¤ndigen fÃ¼r die Berechnung des Krankengeldes
heranzuziehen seien. Hieraus kann nicht geschlossen werden, dass bei einem
75-jÃ¤hrigen SelbststÃ¤ndigen der Ausfall der Arbeitskraft nicht mehr entschÃ¤digt
werden mÃ¼sste. Nach der Rechtsprechung des BSG aaO kommt es nicht darauf
an, ob tatsÃ¤chlich ein Erwerbseinkommen erzielt worden ist. Der Hinweis des
Gesetzes auf die Gewinnermittlungsvorschriften des Steuerrechts fÃ¼hrt nicht zu
einem eigenen Schadensbegriff bei der Berechnung des Versorgungskrankengeldes,
sondern zeigt lediglich in geeigneten FÃ¤llen einen praktikablen
SchÃ¤tzungsmaÃ�stab auf. Es ist daher bei der Berechnung des
Versorgungskrankengeldes nicht darauf abzustellen, ob der Versorgungsberechtigte
ohne langfristig zu erwartenden Gewinn im Sinne des Steuerrechts arbeitet.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision im Sinne des Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2
SGG sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 26.02.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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